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entsprechende Anwendung, soweit nicht in den ß§. 704 bis 705 d ab-
weichende Vorschriften enthalten sind.

108. I m §. 704 werden
a) 'der Abs. 1 dahin geändert:

Vollstreckungsbefehle bedürfen der Vollstreckungsklausel nur, wenn
die Zwangsvollstrecknng für einen anderen als den in dem Befehle
bezeichneten Gläubiger oder gegen einen anderen als den in dem Be-
fehle bezeichneten Schuldner erfolgen soll.

b) im Abs. 3 an die Stelle der Worte „oder die bei der Ertheilung der
Vollstreckungsklllusel als eingetreten angenommene Rechtsnachfolge" die
Worte gesetzt:

„oder der bei der Ertheilnng der Vollstreckungsklausel als bewiesen
angenommene Eintritt der Voraussetzung für die Ertheilung der Voll-
streckungsklausel".

109. I m §. 705 Abs. 5 treten an die Stelle der Worte „Eintritt der That-
sache, von welcher die Vollstreckung aus der Urkunde abhängt, oder die
als eingetreten angenommene Rechtsnachfolge" die Worte:

„Eintritt der Voraussetzung für die Ertheilung der Vollstreckungs-
klausel".

110. Hinter H. 705 werden folgende Vorschriften eingestellt:

§. 705a.

Hat sich der Eigenthümer eines mit einer Hypothek, einer Grund-
schuld oder einer Rentenschuld belasteten Grundstücks in einer nach
F. 702 Nr. 5 aufgenommenen Urkunde der fofortigen Zwangsvoll-
streckung unterworfen und ist dem Rechtsnachfolger des Gläubigers
eine vollstreckbare Ausfertigung ertheilt, fo ist die Zustellung der die
Rechtsnachfolge nachweifenden öffentlichen Urkunde nicht erforderlich,
wenn der Rechtsnachfolger als Gläubiger im Grundbuch eingetragen ist.

§. 705 b.

Der Eigenthümer kann sich in einer nach §. 702 Nr. 5 auf-
genommenen Urkunde in Anfehung einer Hypothek, einer Grundschuld
oder einer Rentenschuld der sofortigen Zwangsvollstreckung in der
Weise unterwerfen, daß die Zwangsvollstreckung aus der Urkunde
gegen den jeweiligen Eigenthümer des Grundstücks zulässig sein soll.
Die Unterwerfung bedarf in diefem Falle der Eintragung in das
Grundbuch.

Bei der Zwangsvollstreckung gegen einen späteren Eigenthümer,
der im Grundbuch eingetragen ist, bedarf es nicht der Zustellung der
den Erwerb des Eigenthnms nachweisenden öffentlichen Urkunde.

Ist die sofortige Zwangsvollstrecknng gegen den jeweiligen Eigen-
thümer zulässig, so ist für die im Z. 705 Abs. 5 bezeichneten Klagen
das Gericht zuständig, in dessen Bezirke das Grundstück belegen ist.
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111. I m §. 706 wird
a) der Abs. 1 dahin geändert, daß an die Stelle der Worte „ in den ß§. 644,

702" die Worte treten:
„ in den §Z. 644, 702, 702a".

b) der Abs. 2 aufgehoben.

112. Als i>. 710a wird folgende Vorschrift eingestellt:
Wird ein Gegenstand auf Grund der Pfändung veräußert, so

steht dem Erwerber wegen eines Mangels im Rechte oder wegen
eines Mangels der veräußerten Sache ein Anspruch auf Gewähr-
leistung nicht zu.

113. Der Z. 717 erhält folgenden Abs. 4 :
Bei der Versteigerung finden die Vorschriften des F. 1222 Abs. 1

Satz 1, Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende Anwendung.

114. I m Z. 718 wird

a) der Abs. 1 dahin geändert:
Dem Zuschlag an den Meistbietenden muß ein dreimaliger Aufruf

vorausgehen; die Vorschriften des i>. 152 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
finden Anwendung.

b) als Abs. 4 folgende Vorschrift hinzufügt:
Wird der Zuschlag dem Gläubiger ertheilt, so ist dieser von der

Verpflichtung zur baaren Zahlung soweit befreit, als der Erlös nach
Abzug der Kosten der Zwangsvollstreckung zu seiner Befriedigung zu
verwenden ist, sofern nicht dem Schuldner nachgelassen ist, durch Sicher-
heitsleistung oder durch Hinterlegung die Vollstreckung abzuwenden.
Soweit der Gläubiger von der Verpflichtung zur baaren Zahlung be-
freit ist, gilt der Betrag als von dem Schuldner an den Gläubiger
gezahlt.

115. Der ß. 731 wird dahin geändert:
Zur Pfändmtg einer Forderung, für welche eine Hypothek besteht,

ist außer dem Pfändungsbeschlusse die Uebergabe des Hypothekenbriefs
an den Gläubiger erforderlich. Wird die Uebergabe im Wege der
Zwangsvollstreckung erwirkt, so gilt sie als erfolgt, wenn der Gerichts-
vollzieher den Brief zum Zwecke der Ablieferung an den Gläubiger
wegnimmt. Is t die Ertheilung des Hypothekenbriefs ausgeschlossen, so
ist die Eintragung der Pfändung in das Grundbuch erforderlich; die
Eintragung erfolgt auf Grund des Pfäudungsbeschlusses.

Wird der Pfändungsbeschlnß vor der Uebergabe des Hypotheken-
briefs oder der Eintragung der Pfändung dem Drittschuldner zugestellt,
so gilt die Pfändung diesem gegenüber mit der Zustellung als bewirkt.

Die Pfändung der Ansprüche auf die im F. 1142 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs bezeichneten Leistungen erfolgt nach den allgemeinen Vor-
schriften. Das Gleiche gilt bei einer Sicherungshypothek im Falle des
l>. 1170 des Bürgerlichen Gesetzbuchs von der Pfändnng der Haupt-
forderung.
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116. Der §. 736 Abs. 3 wird dahin geändert:
Die Bestimmungen des §. 730 Abs. 2, 3 finden auf die Ueber-

weisung entsprechende Anwendung.

117. I m 8-737 wird

a) hinter Abs. 1 folgende Vorschrift als Abs. 2 eingestellt:
Der Ueberweisungsbeschluß gilt, auch wenn er mit Unrecht erlassen

ist,- zu Gunsten des Drittschuldners dem Schuldner gegenüber so lange
als rechtsbeständig, bis er aufgehoben wird und die Aufhebung zur
Kenntniß des Drittschuldners gelangt.

b) im bisherigen Abs. 2, jetzt Abs. 3, der Satz 1 dahin geändert:

Der Schuldner ist verpflichtet, dem Gläubiger die zur Geltend-
machung der Forderung nöthige Auskunft zu ertheilen und ihm die
über die Forderung vorhandenen Urkunden herauszugeben.

118. Hinter §. 737 werden folgende Vorschriften eingestellt:

8. 737 a.

Zur Ueberweisung einer gepfändeten Forderung, für welche eine
Hypothek besteht, genügt die Aushändigung des Ueberweisungsbeschlusses
an den Glänbiger. Ist die Ertheilung des Hypothekenbriefs aus-

- geschlossen, so ist zur Ueberweisung an Zahlungsstatt die Eintragung
der Ueberweisung in das Grundbuch erforderlich; die Eintragung er-
folgt auf Grund des Ueberweisungsbeschlusses.

Die Ueberweisung der Ansprüche auf die im §. 1142 des Bürger-
lichen Gefetzbuchs bezeichneten Leistungen erfolgt nach den allgemeinen
Vorschriften. Das Gleiche gilt bei einer Sicheruugshypothek im Falle
oes ß. 1170 des Bürgerlichen Gesetzbuchs von der Ueberweifung der
Hauptforderung.

Bei einer Sicherungshypothek der im §. 1173 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs bezeichneten Art kann die Hauptforderung nach den all-
gemeinen Vorschriften gepfändet und überwiesen werden, wenn der
Gläubiger die Ueberweisung der Forderung ohne die Hypothek an
Zahlungsstatt beantragt.

§. 737b.

Wird eine durch ein Pfandrecht an einer beweglichen Sache ge-
sicherte Forderung überwiesen, so kann der Schuldner die Herausgabe
des Pfandes an den Gläubiger verweigern, bis ihm Sicherheit für die
Haftung geleistet wird, die für ihn ans einer Verletzung der dem
Gläubiger dem Verftfänder gegenüber obliegenden Verpflichtungen ent-
stehen kann.

119. I m §. 747 wird hinter Abs. 1 folgende Vorfchrift als Abs. 2 eingestellt:
Is t der Anspruch auf Übertragung des Eigenthums gerichtet, so

hat die Auflassung an den Sequester als Vertreter des Schuldners zu
erfolgen. M i t dem Uebergange des Eigenthums auf den Schuldner

Bürgerliches Gesetzbuch. Vundesrathsvorlagc. ' , 32
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erlangt der Gläubiger eine Sicherungshyftothek für seine Forderimg.
Der Sequester hat die Eintragung der Sicherungshyftothek zu bewilligen.

120. I m ß. 749 wird
a) der Abs. 1 Nr. 2 dahin geändert:

2. die auf gesetzlicher Vorschrift beruhenden Alimentenforderungen und
die nach §. 828 des Bürgerlichen Gesetzbuchs wegen der Entziehung
einer solchen Forderung zu entrichtende Geldrente;

d) dem Abs. 3 folgender Satz hinzugefügt:
Das Gleiche gilt von der nach §. 827 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
wegen einer Verletzung des Körpers oder der Gesundheit zu entrichtenden,
Geldrente.

121 . Hinter tz- 749 werden folgende Vorschriften eingestellt:

§. 749 a.

Eine nicht übertragbare Forderung, ist der Pfändung nicht unter-
worfen. Eine nach §. 393 des Bürgerlichen Gesetzbnchs nicht über-
tragbare Forderung kann jedoch insoweit gepfändet und zur Einziehung
überwiesen werden, als der geschuldete Gegenstand der Pfändung unter-
worfen ist.

Die Pfändung eines Pachtrechts und die Anordnung einer Ver-
waltung zur Ausübung des Pachtrechts sind zulässig, auch wenn dem
Pächter nicht gestattet ist, die Ausübung des Rechtes einem Dritten
zu überlassen.

§. 749 b.

Der Pflichttheilsanspruch ist der Pfändung nur unterworfen, wenn
er durch Vertrag anerkannt oder rechtshängig geworden ist.

^ 2 2 I m §. 754 wird
a) hinter Abs. 2 folgende Vorschrift als Abf. 3 eingestellt:

Ein unveräußerliches Recht ist in Ermangelung besonderer Vor-
schriften der Pfändung insoweit unterworfen, als die Ausübung einem
Anderen überlassen werden kann,

d) der Abs. 3, jetzt Abs. 4, dahin geändert:

Das Gericht kann bei der Zwangsvollstreckung in unveräußerliche
Rechte, deren Ausübung einem Anderen überlassen werden kann, be-
sondere Anordnungen erlassen. Es kann insbesondere bei der Zwangs-
vollstreckung in Nutzungsrechte eine Verwaltung anordnen; in diesem
Falle wird die Pfändung durch Uebergabe der zu benutzenden Sache
an den Verwalter bewirkt, sofern sie nicht durch Zustellung des Be-
schlusses bereits vorher bewirkt ist.

o) hinter Abs. 4, jetzt Abf. 5, folgende Vorschrift als Abs. 6 eingestellt:
Auf die Zwangsvollstreckung in eine Reallast, eine Grundfchuld

oder eine Nentenfchnld finden die Vorschriften über die Zwangsvoll-
streckung in eine Forderung, für welche eine Hypothek besteht, ent-
sprechende Anwendung.
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123. Hinter §. 754 werden folgende Vorschriften eingestellt:

§. 754a.

Der Antheil eines Gesellschafters an dem Gesellschaftsvermögen
einer nach ß. 692 des Bürgerlichen Gesetzbuchs eingegangenen Gesellschaft
ist der Pfändung unterworfen. Der Antheil eines Gesellschafters an-
den einzelnen zu dem Gesellschaftsvermögen gehörenden Gegenständen
ist der Pfändung nicht unterworfen.

Die gleichen Vorschriften gelten für den Antheil eines Miterben
an dem Nachlaß und an den einzelnen Nachlaßgegenständen.

§. 754b.

Bei dem Güterstande der allgemeinen Gütergemeinschaft, der Er-
rungenschaftsgemeinschaft oder der Fahrnißgemeinschaft ist der Antheil
eines der Ehegatten an dem Gesammtgut und an den einzelnen dazu
gehörenden Gegenständen der Pfändung nicht unterworfen. Das Gleiche
gilt bei der fortgefetzten Gütergemeinfchaft von den Antheilen des
überlebenden Ehegatten und der Abkömmlinge.

Nach der Beendigung der Gemeinschaft ist der Antheil an den:
Gesammtgute zn Gunsten der Gläubiger des Antheilsberechtigten der
Pfändung unterworfen.

§. 754o.

Das Recht, welches bei dem Güterstande der Verwaltung und
Nutznießung dem Ehemann an dem eingebrachten Gnte zusteht, ist der
Pfändung nicht unterworfen. Die von dem Ehemann erworbenen
Früchte des eingebrachten Gutes sind der Pfändung nicht unterworfen,
soweit sie zur Erfüllung der in den M. 1367 bis 1370 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs bestimmten Verpflichtungen des Ehemanns, zur Er-
füllung der ihm feiner Ehefrau und feinen Verwandten gegenüber
gesetzlich obliegenden Unterhaltspflicht oder zur Bestreitung seines standes-
mäßigen Unterhalts erforderlich sind. Hat der Ehemann seiner ge-
schiedenen Ehefrau Unterhalt zu gewähren, so sind die Früchte auch
insoweit der Pfändung nicht unterworfen, als sie zur Erfüllung dieser
Unterhaltspflicht erforderlich sind.

Der Widerspruch kann sowohl von dem Ehemann als von der
Ehefran nach §. 685 geltend gemacht werden.

§. 7546.

Das Recht, welches dem Vater oder der Mutter kraft der elter-
lichen Nutznießung an dem Vermögen des Kindes zusteht, ist der
Pfändung nicht unterworfen. Das Gleiche gilt von den ihnen nach
den §§. 1632, 1633 des Bürgerlichen Gefetzbuchs zustehenden An-
sprüchen, solange die Ansprüche nicht fällig find.

Auf die Pfändung der von dem Vater oder der Mutter kraft der
elterlichen Nutznießung erworbenen Früchte finden die Vorschriften des
§. 754 L Abs. 1 Satz 2 mit der Maßgabe entsprechende Anwendung,

32*
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daß die in den A 1632, 1633 des Bürgerlichen Gesehbuchs bezeichneten
Ansprüche, wenn sie fällig sind, den erworbenen Früchten gleichstehen.

Der Widerspruch kann sowohl von dem Vater oder der Mutter
als von dem Kinde nach §. 685 geltend gemacht werden.

. §- 7546.
Ist der Schuldner als Erbe nach §. 2311 des Bürgerlichen Gesetz-

buchs durch die Einsetzung eines Nacherben beschränkt, so sind die
Nutzungen der Erbschaft der Pfändung nicht unterworfen, soweit sie
zur Erfüllung der dem Schuldner feinem Ehegatten und feinen Ver-
wandten gegenüber gesetzlich obliegenden Unterhaltspflicht und znr Be-
streitung seines standesmäßigen Unterhalts erforderlich sind. Das
Gleiche gilt, wenn der Schuldner nach §. 2311 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs durch die Ernennung eines Testamentsvollstreckers beschränkt
ist, für feinen Anspruch auf den jährlichen Reinertrag. Hat der
Schuldner seinem geschiedenen Ehegatten Unterhalt zu gewähren, so
sind die Nutzungen oder der Anspruch auf den Neinertrag auch insoweit
der Pfändung nicht unterworfen, als sie zur Erfüllung diefer Unterhalts-
pflicht erforderlich find.

Die Pfändung ist unbeschränkt zulässig, wenn der Anspruch eines
Nachlaßglänbigers oder ein auch dem Nacherben oder dem Testaments-
vollstrecker gegenüber wirksames Recht geltend gemacht wird.

Diese Vorschriften finden entsprechende Anwendung, wenn der Au-
theil eines Abkömmlinges an dem Gefammtgute der fortgesetzten Güter-
gemeinschaft nach H. 1496 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs einer
Befchränkung der im Abf. 1 bezeichneten Ar t unterliegt.

124. Der §. 774 Abf. 2 wird dahin geändert:
Diefe Bestimmung kommt im Falle der Verurtheilung zur Eingehung

einer Ehe sowie im Falle der Verurtheilung zur Herstellung des ehe-
lichen Lebens nicht zur Anwendung.

125. Als §. 774 a wird folgende Vorschrift eingestellt:
I s t der Schuldner auf Grund der Vorschriften des bürgerlichen

Rechtes zur Leistung eines Offenbarungseids verurtheilt, so erfolgt die
Eidesleistung vor dem Prozeßgericht erster Instanz. Auf die Abnahme
des Eides finden die Vorschriften der §Z. 440 bis 446 Anwendung.

Erscheint der Schuldner in dem zur Eidesleistung bestimmten Termine
nicht oder verweigert er die Eidesleistung, so ist nach §. 774 zu ver-
fahren. Is t der Schuldner zur Erzwingung der Eidesleistung in Haft
genommen, fo finden die Vorschriften des §. 783 Anwendung.

126. Hinter §. 779 werden folgende Vorschriften eingestellt:

§. 779 a.

Is t der Schuldner zur Uebertragung des Eigenthums oder zur Be-
stellung eines Rechtes an einer beweglichen Sache verurtheilt, so gilt
die Ucbergabe der Sache als erfolgt, wenn der Gerichtsvollzieher die
Sache zum Zwecke der Ablieferung an den Gläubiger wegnimmt.
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Das Gleiche gilt, wenn der Schuldner zur Bestellung einer Hypothek,
Grundfchuld oder Rentenfchuld oder zur Abtretung oder Belastung
einer Hyftothekenforderung, Grundfchuld oder Rentenfchuld verurtheilt
ist, für die Uebergabe des Hypotheken-, Grundfchuld- oder Renten-
schuldbriefs.

8- 779 b.

Auf einen Erwerb, der fich nach den A 779, 779 a vollzieht, finden
die Vorfchriften des bürgerlichen Rechtes zu Gunsten derjenigen, welche
Rechte von einem Nichtberechtigten herleiten, Anwendung.

127. Ter §. 796 Abs. 2 wird dahin geändert:
Die Zulässigkeit des Arrestes wird nicht dadurch ausgeschlossen, daß

der Anspruch ein betagter oder ein bedingter ist, es sei denn, daß der
bedingte Anspruch wegen der entfernten Möglichkeit des Eintritts der
Bedingung einen gegenwärtigen Vermögenswerth nicht hat. Bedingt
im Sinne dieser Vorschrift ist ein Anspruch auch dann, wenn die Be-
dingung bereits entschieden, das Ergebniß aber noch nicht bekannt ist.

128. I m §.820 wird hinter Abs. 1 folgende Vorschrift als Abf. 2 eingestellt:
Die einstweilige Verfügung, auf Grund deren eine Vormerkung oder

ein Widerspruch gegen die Nichtigkeit des Grundbuchs eingetragen
werden soll, kann von dem Amtsgericht, in dessen Bezirke das Grund-
stück belegen ist, erlassen werden, auch weun der Fall für dringlich
nicht erachtet wird. Die Bestimmung der im Abs. 1 bezeichneten Frist
hat nur auf Autrag des Gegners zu erfolgeu.

129. Als §. 822 a wird folgende Vorschrift eingestellt:

Erweist sich die Anordnung eines Arrestes oder einer einstweiligen
Verfügung als von Anfang an ungerechtfertigt oder wird die angeordnete
Maßregel auf Grund des §. 806 Abs. 2 oder des §. 820 Abs. 3 auf-
gehoben, so ist die Partei, welche die Anordnung erwirkt hat, verpflichtet,
dem Gegner den Schaden zu ersetzen, der ihm aus der Vollziehung der
angeordneten Maßregel oder dadurch entsteht, daß er Sicherheit leistet,
um die Vollziehung abzuwenden oder die Aufhebung der Maßregel
zu erwirken.

. Hinter 8- 836 werden folgende Vorschriften eingestellt:

§. 836 a.

Für das Aufgebotsverfahren zum Zwecke der Todeserklärung
gelten die nachfolgenden befonderen Bestimmungen.

§. 836b.

Zuständig ist das Gericht, in dessen Bezirke der Verschollene den
letzten inländischen Wohnsitz hatte. I n Ermangelung eines solchen
Wohnsitzes wird das zuständige Gericht für Angehörige eines Bundes-
staats von der Landesjustizverwaltung durch allgemeine Anordnung,
für andere Verfchollene von dem Reichskanzler dnrch allgemeine An-
ordnung bestimmt.
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§. 836c

Antragsberechtigt ist'der gesetzliche Vertreter des Verschollenen sowie
Jeder, der an der Todeserklärung ein rechtliches Interesse hat.

Der gesetzliche Vertreter bedarf zu dem Antrage der Genehmigung
des Vormundschaftsgerichts.

§. 836ä.

Der Antragsteller hat die zur Begründung des.Antrags erforder-
lichen Thatsachen vor der Einleitung des Verfahrens glaubhaft zu
machen.

§. 836 6.

I n das Aufgebot ist aufzunehmen:
1. die Aufforderung an den Verschollenen, sich spätestens im Auf-

gebotstermine zn melden, widrigenfalls die Todeserklärung er-
folgen werde;

2. die Aufforderung an Alle, welche Auskunft über Leben oder
Tod des Verschollenen zu ertheilen vermögen, spätestens im
Anfgebotstermine dem Gericht Anzeige zu machen.

3- 8365.

Zwischen dem Tage, an welchem die Einrückung oder die erste
Einrückung des Aufgebots in den Deutfchen Neichsanzeiger erfolgt ist,
und dem Aufgebotstermine muß ein Zeitraum von mindestens sechs
Monaten liegen.

I n den Fällen der §F. 15 bis 17 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
kann die Bekanntmachung des Aufgebots durch öffentliche Blätter
unterbleiben. Das Gleiche gilt, wenn seit der Geburt des Ver-
schollenen hundert Jahre verstrichen sind.

Unterbleibt die Bekanntmachung durch öffentliche Blätter, so muß
zwischen dem Tage, an welchem das Aufgebot an die Gerichtstafel
angeheftet worden ist, und dem Aufgebotstermin ein Zeitraum von
mindestens sechs Wochen liegen.

§. 836 k.

Jeder Antragsberechtigte kann neben dem Antragsteller oder statt
des Antragstellers in das Verfahren eintreten. Dnrch den Eintritt
erlangt er die rechtliche Stellung eines Antragstellers.

§. 836 i.

Das Gericht hat unter Benutzung der in dem Antrag angegebenett
Thatsachen und Beweismittel von Amtswegen die zur Feststellung des
Sachverhalts erforderlichen Ermittelungen zu veranstalten und die ge-
eignet erscheinenden Beweise aufzunehmen.
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§. 8361:.

Wird derjenige, welcher sich als der angeblich Verschollene meldet,
als solcher von dem Antragsteller nicht anerkannt, so ist das Verfahren
auszusetzen.

§. 8361.

Das Gericht hat die Todeserklärung nur auszusprechen, wenn die
zur Begründung derselben erforderlichen Thatsachen für erwiesen erachtet
werden.

I n dem Urtheil ist der Zeitpunkt des Todes nach Maßgabe des
§. 18 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesehbuchs festzustellen.

§. 836 m.

Die dem Antragsteller erwachsenen Kosten, welche zur zweckent-
sprechenden Durchführung des Verfahrens nothwendig waren, fallen,
wenn die Todeserklärung erfolgt, dem Nachlasse zur Last.

§. 836n.

Die Erledigung der Aufgebotsanträge kann von der Landesjnstiz-
verwaltung für mehrere Amtsgerichtsbezirke einem Amtsgericht über-
tragen werden. Auf Verlangen des Antragstellers erfolgt die Er-
ledigung durch das nach §. 836 b zuständige Gericht.

Wird das Aufgebot durch ein anderes als das nach §. 836d zu-
ständige Gericht erlassen, so ist das Aufgebot auch durch Anheftung an
die Gerichtstafcl des letzteren Gerichts öffentlich bekannt zu machen.

§. 836o.

Die Anfechtungsklage findet außer den Fällen des §. 834 Abs. 2
anch dann statt, wenn die Todeserklärung mit Unrecht erfolgt oder
der Zeitpunkt des Todes des Verschollenen unrichtig festgestellt ist.

§. 836 p.

Zur Erhebung der Anfechtungsklage ist Jeder berechtigt, der an
der Aufhebung der Todeserklärung oder an der Berichtigung des Zeit-
punkts des Todes ein rechtliches Interesse hat.

Die Anfechtungsklage ist gegen denjenigen zu richten, welcher die
Todeserklärung erwirkt hat, falls aber dieser die Klage erhebt oder
falls er verstorben oder sein Aufenthalt unbekannt oder im Ausland
ist, gegen den Staatsanwalt.

Auf das Verfahren über die Anfechtungsklage finden die Vorschriften
der ßZ. 608, 610, 611, des § .614 Abs. 1 und des §. 833 ent-
sprechende Anwendung.
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§. 836r.

Die Anfechtungsklage ist, sofern sie nicht auf einen der im §. 834
Abs. 2 bezeichneten Gründe gestützt wird, nur innerhalb der Frist von
einem Monate zulässig. Die Frist beginnt mit der Erlassung des die
Todeserklärung aussprechenden Urtheils. Die mündliche Verhandlung
erfolgt nicht vor Ablauf dieser Frist.

Mehrere Anfechtungsprozesse sind zum Zwecke gleichzeitiger Ver-
handlung und Entscheidung zu verbinden. Die Vorschrift des §. 59
findet Anwendung.

Wird in Folge einer Anfechtungsklage die Todeserklärung anfgehoben
oder eine andere Todeszeit festgestellt, so wirkt das Urtheil für und
gegen Alle.

§.8363.

Für das Aufgebotsverfahren zum Zwecke der Ausschließung des
Eigenthümers eines Grundstücks nach §. 911 des Bürgerlichen Geseh-
buchs gelten die nachfolgenden besonderen Bestimmungen.

§. 836 t.

Zuständig ist das Gericht, in dessen Bezirke das Grundstück be-
legen ist.

§. 836u.

Antragsberechtigt ist derjenige, welcher das Grundstück seit der im
§.911 des Bürgerlichen Gesehbuchs bestimmten Zeit im Eigenbesihe hat.

§. 836 v. .

Der Antragsteller hat die zur Begründung des Antrags erforder-
lichen Thatsachen vor der Einleitung des Verfahrens glaubhaft zu machen.

I n dem Aufgebot ist der bisherige Eigenthümer aufzufordern, sein
Recht spätestens im Aufgebotstermin anzumelden, widrigenfalls seine
Ausschließung erfolgen werde.

ß. 836 x.

Für das Aufgebotsverfahren zum Zwecke der Ausschließung eines
Hypotheken-, Grundschuld- oder Nentenschuldgläubigers auf Grund der
§§. 1153, 1154 des Bürgerlichen Gesehbuchs gelten die nachfolgenden
besonderen Bestimmungen.

§. 836 v.

Zuständig ist das Gericht, in dessen Bezirke das belastete Grund-
stück belegen ist.

Antragsberechtigt ist der Eigenthümer des belasteten Grundstücks.
I m Falle des §. 1153 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist auch ein

im Range gleich- oder nachstehender Gläubiger, zu dessen Gunsten eine
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Vormerkung nach §. 1162 des Bürgerlichen Gesetzbuchs eingetragen
ist, und bei einer Gesammthypothek, Gesammtgrundschuld oder Gesammt-
rentenschuld außerdem derjenige antragsberechtigt, welcher auf Grund
eines im Range gleich- oder nachstehenden Rechtes Befriedigung aus
einem der belasteten Grundstücke verlangen kann, sofern der Gläubiger
oder der sonstige Berechtigte für seinen Anspruch einen vollstreckbaren
Schuldtitel erlangt hat.

§. 836aa.

Der Antragsteller hat vor der Einleitung des Verfahrens glaubhaft
zu machen, daß der Gläubiger unbekannt ist.

, §. 836Kb.

I m Falle des §. 1153 des Bürgerlichen Gefetzbuchs hat der
Antragsteller vor der Einleitung des Verfahrens auch glaubhaft zu
machen, daß nicht eine das Aufgebot ausschließende Anerkennung des
Rechtes des Gläubigers erfolgt ist.

Ist die Hypothek für die Forderung aus einer Schuldverschreibung
auf den Inhaber bestellt oder der Grundschuld- oder Nentenfchuldbrief
auf den Inhaber ausgestellt, so hat der Antragsteller glaubhaft zu
machen, daß die Schuldverschreibung oder der Brief bis zum Ablaufe
der im §. 785 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bezeichneten Frist nicht
vorgelegt und der Anspruch nicht gerichtlich geltend gemacht worden ist.
Ist die Vorlegung oder die gerichtliche Geltendmachung erfolgt, so ist
die im Abs. 1 vorgeschriebene Glaubhaftmachung erforderlich.

Zur Glaubhaftmachung genügt in den Fällen der Abs. 1, 2 die
eidliche Versicherung des Antragstellers, unbefchadet der Befugniß des
Gerichts, anderweitige Ermittelungen anzuordnen.

I n dem Aufgebot ist als Rechtsnachtheil anzudrohen, daß die Aus-
schließung des Gläubigers mit seinem Rechte erfolgen werde.

Wird das Aufgebot auf Antrag eines nach §. 836? Abs. 2
Antragsberechtigten erlassen, so ist es dem Eigenthümer des Grund-
stücks von Amtswegen mitzutheilen.

§. 836eo.

I m Falle des §. 1154 des Bürgerlichen Gefetzbuchs hat der
Antragsteller sich vor der Einleitung des Verfahrens zur Hinterlegung
des dem Gläubiger gebührenden Betrags zu erbieten. '

I n dem Aufgebot ist als Rechtsnachtheil anzudrohen, daß der
Gläubiger nach der Hinterlegung des ihm gebührenden Betrags feine
Befriedigung statt aus dem Grundstücke nur noch aus dem hinterlegten
Betrage verlangen könne und sein Recht auf diesen erlösche, wenn er
sich nicht vor dem Ablaufe von dreißig Jahren nach der Erlasfung
des Ausschlußurtheils bei der Hinterlegungsstelle melde.

Hängt die Fälligkeit der Forderung von einer Kündigung ab, so
erweitert sich die Aufgebotsfrist um die Kündigungsfrist.
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Das Ausschlußurtheil darf erst erlassen werden, wenn die Hinter-
legung erfolgt ist.

§. 836 ää.
Die Vorschriften des §. 836 7, des §. 836 x Abf. 1, des §. 836 aa,

des §. 836 bb Abf. 1 bis 4 und des §. 836 00 finden auf das Auf-
gebotsverfahren zum Zwecke der in den §§. 871, 1087, 1095, 1252
des Bürgerlichen Gesetzbuchs für die Vormerkung, das Vorkaufsrecht,
die Reallast und für das Pfandrecht an Schiffen bestimmten Aus-
schließung des Berechtigten entsprechende Anwendung.

I n den Fällen der A 871, 1087, 1095 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs ist auch derjenige antragsberechtigt, welcher auf Grund eines im
Range gleich- oder nachstehenden Rechtes Befriedigung aus dem Grund-_
stücke verlangen kann, sofern er für seinen Anspruch einen vollstreck-
baren Schuldtitel erlangt hat. Das Aufgebot ist dem Eigenthümer
des Grundstücks von Amtswegen mitzutheilen.

§. 83666.
Für das Aufgebotsverfahren zum Zwecke der Ausfchließung von

Nachlaßgläubigern auf Grund des §. 1945 des Bürgerlichen Gefetz-
buchs gelten die nachfolgenden besonderen Bestimmungen.

§. 836 kl.
Zuständig ist das Amtsgericht, dem die Verrichtungen des Nach-

laßgerichts obliegen. Sind diese Verrichtungen einer anderen Behörde
als einem Amtsgericht übertragen, so ist das Amtsgericht zuständig, in
dessen Bezirke die Nachlaßbehörde ihren Sitz hat.

§. 836 FF.
Antragsberechtigt ist jeder Erbe, sofern er nicht für die Nachlaß-

verbindlichkeiten unbeschränkt haftet.
Zu dem Antrage sind anch ein Nachlaßpfleger und ein Testaments-

vollstrecker berechtigt, wenn ihnen die Verwaltung des Nachlasses
zusteht.

Der Erbe nnd der Testamentsvollstrecker können den Antrag erst
nach der Annahme der Erbschaft stellen.

§. 836I,b.
Dem Antrag ist ein Verzeichniß der bekannten Nachlaßgläubiger

mit Angabe ihres Wohnorts beizufügen.

§.83611.
Das Aufgebot foll nicht erlassen werden, wenn die Eröffnung des

Nachlatzkonkurses beantragt ist.
Durch die Eröffnung des Nachlaßkonkurses wird das Aufgebots-

verfahren beendigt.
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§. 836KK.

Die Aufgebotsfrist soll höchstens sechs Monate betragen.
Das Aufgebot soll den Nachlaßgläubigern, welche dem Nachlaß-

gericht angezeigt sind und deren Wohnort bekannt ist, von Amtswegen
zugestellt werden. Die Zustellung kann durch Aufgabe zur Post
erfolgen.

§. 836 U.

I n dem Aufgebot ist den Nachlaßgläubigern, welche sich nicht
melden, als Nechtsnachtheil anzudrohen, daß sie von dem Erben insoweit
nicht mehr Befriedigung verlangen können, als der Nachlaß durch die
Befriedigung der nicht ausgeschlossenen Gläubiger erschöpft wird oder
der Erbe aus dem Nachlasse nicht mehr bereichert ist.

§. 836 lum.

Die Anmeldung einer Forderung hat die Angabe des Gegenstandes
und des Grundes der Forderung zu enthalten. Urkundliche Beweis-
stücke sind in Urschrift oder in Abschrift beizufügen.

Das Gericht hat die Einsicht der Anmeldungen Jedem zu gestatten,
der ein rechtliches Interesse glaubhaft macht.

F. 836 uu.

Sind mehrere Erben vorhanden, so kommt der von einem Erben
gestellte Antrag und das von ihm erwirkte Ausschlußurtheil auch den
anderen Erben zu Statten, soweit sie nicht für die Nachlaßverbindlich-
keiten unbeschränkt haften.

Das Gleiche gilt im Falle der Nacherbfolge für den Vorerben
und den Nacherben.

8- 836oo.

Ist eine Ehefrau die Erbin und gehört der Nachlaß zum ein-
gebrachten Gute oder zum Gesammtgute, so kann sowohl die Ehefrau
als der Ehemann das Aufgebot beantragen, ohne daß die Zustimmung
des anderen Theiles erforderlich ist. Das Gleiche gilt, wenn der
Nachlaß zum Gesammtgute gehört, auch nach der Beendigung der
Gemeinschaft. Der von dem Ehemanne gestellte Antrag und das von
ihm erwirkte Ausschlußurtheil kommen der Ehefrau zu Statten.

F. 836 M

Hat der Erbe die Erbfchaft verkauft, so kann sowohl der Käufer
als der Erbe das Aufgebot beantragen. Der von dem einen Theile
gestellte Antrag und das von ihm erwirkte Ausschlußurtheil kommen
auch dem anderen Theile zu Statten, soweit er nicht für die Nachlaß-
Verbindlichkeiten unbeschränkt haftet.
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Diese Bestimmungen finden entsprechende Anwendung, wenn Jemand
eine durch Vertrag erworbene Erbschaft verkauft oder sich zur Ver-
äußerung einer ihm angefallenen oder anderweit von ihm erworbenen
Erbschaft in sonstiger Weise verpflichtet hat.

Die Bestimmungen der §§. 836 ff bis 836 pp finden im Falle der
fortgesetzten Gütergemeinschaft auf das Aufgebotsverfahren zum Zwecke
der nach dem ß. 1472 Abf. 2 und dem §. 1945 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs zulässigen Ausschließung von Gesammtgntsgläubigern ent-
sprechende Anwendung.

131. Der §.837 wird dahin geändert:
Für das Aufgebotsverfahren zum Zwecke der Kraftloserklärung

einer Urkunde gelten die nachfolgenden besonderen Bestimmungen.

132. I m §. 838 Abs. 1 treten an die Stelle der Worte: „der letzte Inhaber"
die Worte:

„der bisherige Inhaber des abhanden gekommenen oder vernichteten
Papiers".

133. Als §. 839 a wird folgende Vorschrift eingestellt:
Die Erledigung der Anträge auf Erlasfung des Aufgebots zum

Zwecke der Kraftloserklärung eines anf den Inhaber lautenden Papiers
kann von der Landesjustizverwaltung für mehrere Amtsgerichtsbezirke
einem Amtsgericht übertragen werden. Auf Verlangen des Antrag-
stellers erfolgt die Erledigung durch das nach §. 839 zuständige Gericht.

Wird das Aufgebot durch ein anderes als das nach §. 839 zu-
ständige Gericht erlassen, so ist das Aufgebot auch durch Anheftung
an die Gerichtstafel des letzteren Gerichts öffentlich bekannt zu machen.

134. Der §. 842 erhält folgenden Abs. 3 :

Betrifft das Aufgebot ein auf den Inhaber lautendes Papier und
ist in der Urkunde vermerkt oder in den Bestimmungen, unter denen
die erforderliche staatliche Genehmigung ertheilt worden ist, vor-
geschrieben, daß die öffentliche Bekanntmachung durch bestimmte andere
Blätter zu erfolgen habe, so muß die Bekanntmachung auch durch
Einrückung in diese Blätter erfolgen. Das Gleiche gilt bei Schuld-
verschreibungen, die von einem Bundesstaat ausgegeben sind, wenn
die öffentliche Bekanntmachung durch bestimmte Blätter landesgesetzlich
vorgeschrieben ist.

135. I m §. 843 Abs. 1 treten an die Stelle der Worte: „Zinsscheine oder
Gewinnantheilscheine" die Worte:

„Zins-, Renten- oder Gewinnantheilscheine"
und an die Stelle der Worte: „Reihe von Zinsscheinen oder Gewinn-
antheilscheinen" die Worte:

„Reihe von Zins-, Renten- oder Gewinnantheilscheinen".
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136. I m §. 844 werden
a) im Abs. 1 Satz 1 die Worte: „Zinsscheine oder Gewinnantheilscheine"

erseht durch die Worte:
„Zins-, Renten- oder Gewinnantheilscheine";

d) im Abs. 1 Satz 2 die Worte: „Zinsen oder Gewinnantheile" ersetzt
durch die Worte:

„Zinsen, Renten oder Gewinnantheile";
o) der Abs. 2 Satz 1 dahin geändert:

Vor Erlassung des Ausschlußurtheils hat der Antragsteller ein
nach Ablauf dieser sechsmonatigen Frist ausgestelltes Zeugniß der
betreffenden Behörde, Kasse oder Anstalt beizubringen, daß die für
die bezeichneten vier Jahre und später etwa fällig gewordenen Scheine
ihr von einem Anderen als dem Antragsteller nicht vorgelegt seien
und eine Anzeige nach §. 788 des Bürgerlichen Gesetzbuchs in An-
sehung dieser Scheine ihr von einem Anderen als dem Antragsteller
nicht gemacht sei.

137. I m F. 845 treten an die Stelle der Worte: „Zinsscheine oder Gewinn-
antheilschcine" die Worte:

„Zins-, Renten- oder Gewinnantheilscheine".

138. Der §. 847 erhält folgenden Zusatz:
Der Aufgebotstermin darf nicht über ein Jahr hinaus bestimmt
werden; solange ein so naher Termin nicht bestimmt werden kann, ist
das Aufgebot nicht zulässig.

139. Als §. 847 a wird folgende Vorschrift eingestellt:
Meldet der Inhaber der Urkunde vor dem Anfgebotstermine seine

Rechte unter Vorlegung der Urkunde an, so hat das Gericht den
Antragsteller hiervon zu benachrichtigen und ihm die Einsicht der
Urkunde innerhalb einer zu bestimmenden Frist zu gestatten. Auf
Antrag des Inhabers der Urkunde ist zur Vorlegung derselben ein
Termin zu bestimmen.

140. Der ß. 848 Abs. 2 erhält folgenden Zusatz:

Die Vorschriften des §. 842 Abs. 3 finden entsprechende Anwendung.

141. Der §. 849 wird aufgehoben.

142. Der ß. 850 erhält folgenden Abs. 2 :
Wird das Ansschlußurtheil in Folge einer Anfechtungsklage auf-

gehoben, so bleiben die auf Grund des Urtheils von dem Ver-
pflichteten bewirkten Leistungen auch Dritten, insbesondere dem An-
fechtungskläger, gegenüber wirksam, es sei denn, daß der Verpflichtete
zur Zeit der Leistung die Aufhebung des Ausschlußurtheils gekannt hat.

143. Hinter F. 85t) werden folgende Vorschriften eingestellt:

§. 850 a.

Bezweckt das Aufgebotsverfahren die Kraftloserklärung eines auf
den Inhaber lautenden Papiers, so hat das Gericht auf Antrag an
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den Aussteller sowie an die in dem Papier und die von dem Antrag-
steller bezeichneten Zahlstellen das Verbot zu erlassen, an den Inhaber
des Papiers eine Leistung zu bewirken, insbesondere neue Zins-,
Renten- oder Gewinnantheilscheine oder einen Erneuerungsschein aus-
zugeben (Zahlungssfterre); mit dem Verbot ist die Benachrichtigung
von der Einleitung des Aufgebotsverfahrens zu verbinden. Das
Verbot ist in gleicher Weise wie das Aufgebot öffentlich bekannt zn
machen.

Das an den Aussteller erlassene Verbot ist auch den Zahlstellen
gegenüber wirksam, welche nicht in dem Papiere bezeichnet sind.

Die Einlösung der vor dem Verbot ausgegebenen Zins-, Nenten-
oder Gewinnantheilscheine wird von dem Verbote nicht betroffen.

§. 850 k.

Ist die sofortige Einleitung des Aufgebotsverfahrens nach §.,847
Satz 2 unzulässig, so hat das Gericht die Zahlungssperre ans An-
trag schon vor der Einleitung des Verfahrens zu verfügen, sofern die
übrigen Erfordernisse für die Einleitung vorhanden find. Auf den
Antrag finden die Vorschriften des §. 824 Abf. 1 Anwendung. Das
Verbot ist nach Maßgabe des tz. 825 öffentlich bekannt zu machen.

§. 850 o.

Wird die Zahlungssperre angeordnet, bevor seit der Zeit des
glaubhaft gemachten Verlustes Zins-, Renten- oder Gewinnantheil-
scheine ausgegeben worden sind, so ist die Beibringung des im §. 843
Abs. 2 vorgeschriebenen Zeugnisses nicht erforderlich.

§. 850 ä.

Wird das in Verlust gekommene Papier dem Gerichte vorgelegt
oder wird das Aufgebotsverfahren in anderer Weife ohne Erlassung
eines Ausschlußurtheils erledigt, so ist die Zahlungssperre von Amts-
wegen aufzuheben. Das Gleiche gilt, wenn die Zahlungssperre vor
der Einleitung des Aufgebotsverfahrens angeordnet worden ist und
die Einleitung nicht binnen sechs Monaten nach der Beseitigung des
ihr entgegenstehenden Hindernisses beantragt wird. Ist das Aufgebot
oder die Zahlungssperre öffentlich bekannt gemacht worden, so ist die
Erledigung des Verfahrens oder die Aufhebung der Zahlungssperre
von Amtswegen durch den Deutschen Reichsanzeiger bekannt zu machen.

I m Falle der Vorlegung des Papiers ist die Zahlungssperre erst
aufzuheben, nachdem dem Antragsteller die Einsicht nach Maßgabe des
§. 847 a gestattet worden ist.

Gegen den Beschluß, durch welchen die Zahlnngssperre aufgehoben
wird, findet sofortige Beschwerde statt.

§. 8506.

Bezweckt das Aufgebotsverfahren die Kraftloserklärung einer Urkunde
der im §. 792 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bezeichneten Art, so finden
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die Vorschriften der §§. 850 a bis 850 ä entsprechende Anwendung.
Die Landesgefetze können über die Veröffentlichung des Aufgebots und
der in den M. 850 a bis 850 ä vorgeschriebenen Bekanntmachungen
sowie über die Aufgebotsfrist abweichende Vorschriften erlassen.

§. 850k.

Bei Aufgeboten, welche auf Grund der A 871, 911, 1087,
1095, 1145, ,1153, 1154, 1252 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ergehen,
können die Landesgesetze die Art der Veröffentlichung des Aufgebots
und die Aufgebotsfrist auders bestimmen, als in den §F. 825, 827
vorgeschrieben ist.

A r t i k e l 3. (12.)

Das Einführungsgesetz zur Civilprozeßordnung wird dahin geändert:
1. Der ß. 11 wird dahin geändert:

Die Landesgefetze können bei Aufgeboten, deren Zuläfsigkeit auf
landesgefetzlichen Vorschriften beruht, die Anwendung der Bestimmungen
der Civilprozeßordnung über das Aufgebotsverfahren ausschließen oder
diefe Bestimmungen durch andere Vorfchriften erfetzen.

2. I m §. 15 werden

a) die Nr. 2 des Abf. 1 dahin geändert:

2. die landcsgefetzlichen Vorschriften über das Verfahren bei Streitig-
keiten, welche die Zwangsenteignung und die Entschädigung wegen
derselben betreffen;

b) die Nr. 3, 5 des Abf. 1 und der Abs. 2 gestrichen;
o) die Nr. 4 des Abs. 1 erhält die Bezeichnung Nr. 3.

3. I m tz. 16 werden die Vorfchriften der Nr. 1, 5 bis 8 aufgehoben; die
Nr. 2 bis 4 erhalten die Bezeichnung Nr. 1 bis 3.

A r t i k e l 4. (13.)

Die Konknrsordnung wird dahin geändert:

1. Der §. 1 Abf. 2 wird aufgehoben.

2. Als F. 1a wird folgende Vorschrift eingestellt:

Wird bei dem Güterstande der allgemeinen Gütergemeinschaft, der
Errungenschaftsgemeinfchaft oder der Fahrnißgemeinfchaft das Konkurs-
verfahren über das Vermögen des Ehemanns eröffnet, fo gehört das
Gesammtgut zur Konkursmasse; eine Auseinandersetzung wegen des
Gesammtguts zwischen den Ehegatten findet nicht statt.

Durch das Konkursverfahren über das Vermögen der Ehefrau
wird das Gesammtgut nicht berührt.

Diese Vorschriften finden bei der fortgefetzten Gütergemeinschaft
mit der Maßgabe Anwendung, daß an die Stelle des Ehemanns der
überlebende Ehegatte, an die Stelle der Ehefrau die Abkömmlinge
treten.
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3. Der § . 2 erhält folgenden Abs. 2 :
Unterhaltsansftrüche, die nach den ^ . 1334, 1343, 1559 bis

1564, 1579, 1684 des Bürgerlichen Gesehbuchs gegen den Gemein-
schuldner begründet sind, können für die Zukunft nicht geltend gemacht
werden; dies gilt anch für die im voraus zu bewirkenden Leistungen,
welche zur Zeit der Eröffnung des Verfahrens fällig waren.

4. Der §. 6 Abs. 1 wird dahin geändert:
Rechtshandlungen, welche der Gemeinschuldner nach der Eröffnung

des Verfahrens vorgenommen hat, sind den Konkursgläubigern gegen-
über unwirksam; die Vorschriften der 88- 876, 877 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs bleiben unberührt.

5. Als §. 9a wird folgende Vorschrift eingestellt: ^
Die Annahme oder Ausschlagung einer vor der Eröffnung des

Verfahrens dem Gemeinschuldner angefallenen Erbschaft sowie eines vor
diesem Zeitpunkte dem Gemeinschuldner angefallenen Vermächtnisses
steht nur dem Gemeinschuldner zn. Das Gleiche gilt von der Ab-
lehnung der fortgesetzten Gütergemeinschaft.

6. Als §. 10 a wird folgende Vorschrift eingestellt:
Ein gegen den Gemeinschuldner bestehendes Veräußerungsverbot

der in den Zß. 131, 132 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bezeichneten
Art ist den Konkursgläubigern gegenüber unwirksam.

7. Der § . 1 1 erhält folgenden Zusatz:
Das Gleiche gilt in Ansehung der zur Konkursmasse gehörenden Grund-
stücke von der Eintragung einer Vormerkung auf Grund einer einst-
weiligen Verfügung.

8. Der §. 12 wird dahin geändert:
Rechte an den zur Konkursmasse gehörenden Gegenständen sowie Vor-

zugsrechte und Zurückbehaltungsrechte in Ansehung solcher Gegenstände
können nach der Eröffnung des Verfahrens nicht mit Wirksamkeit
gegenüber den Konkursgläubigern erworben werden, auch wenn der
Erwerb nicht auf einer Rechtshandlung des Gemeinfchuldners beruht.
Die Vorschriften der §§. 862, 876, 877 und des Z. 1243 Abf. 1
des Bürgerlichen Gesetzbuchs bleiben unberührt.

Soweit die Wirksamkeit eines bestehenden Rechtes Dritten gegenüber
von einer Eintragung abhängt, erlangt das Recht durch eine nach der
Eröffnung des Verfahrens erfolgende Eintragung nicht Wirksamkeit
gegenüber den Konkursgläubigern.

9. Der § . 1 3 wird aufgehoben.

10. Der §. 14 erhält folgenden Abs. 2 :

Eine Vereinbarung, durch welche das Recht, die Aufhebung einer
Gemeinschaft nach Vruchtheilen zu verlangen, für immer oder auf Zeit
ausgeschlossen oder eine Kündigungsfrist bestimmt wird, ist für den
Konkursverwalter nicht bindend. Das Gleiche gilt von einer Anordnung
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dieses Inhal ts, die ein Erblasser für die Gemeinschaft semer Erben
getroffen hat.

1 1 . I m ß. 17 wird die Nr. 1 dahin geändert:
1. hatte der Gemeinfchnldner gepachtet oder gemiethet, so kann sowohl

der andere Theil als der Verwalter das Pacht- oder Miethverhältniß
kündigen. Die Kündigungsfrist ist, falls nicht eine kürzere Frist be-
dungen war, die gesetzliche. Kündigt der Verwalter, so ist der andere
Theil berechtigt, Ersatz des ihm durch die Aufhebung des Vertrags
entstehenden Schadens zu verlangen;

1.2. Der Z. 19 wird dahin geändert:
Ein in dem Haushalte, Wirthschaftsbetrieb oder Erwerbsgeschäfte

des Gemeinfchuldners angetretenes Dienstverhältniß kann von jedem
Theile gekündigt werden. Die Kündigungsfrist ist, falls nicht eine
kürzere Frist bedungen war, die gesetzliche.

Kündigt der Verwalter, so ist der andere Theil berechtigt, Ersatz
des ihm durch die Aufhebung des Dienstverhältnisses entstehenden
Schadens zu verlangen.

13. Hinter F. 19 werden folgende Vorschriften eingestellt:

§. 19 a.
Ein von dem Gemeinschuldner ertheilter Auftrag erlischt durch die

Eröffnung des Verfahrens, es sei denn, daß der Auftrag sich nicht auf
das zur Konkursmasse gehörende Vermögen bezieht. Erlischt der
Auftrag, so finden die Vorschriften des §. 659 Satz 2 und des §. 661
des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende Anwendung.

Das Gleiche gilt, wenn sich Jemand durch einen Dienstvertrag
oder einen Werkvertrag verpflichtet hat, ein ihm von dem Gemeinfchuldner
übertragenes Geschäft für diesen zu besorgen.

8 . 1 9 b.

Is t zur Sicherung eines Anspruchs auf Einräumung oder Auf-
hebung eines Rechtes an einem Grundstücke des Gemeinschuldners oder
an einem für den Gemeinschuldner eingetragenen Rechte oder zur
Sicherung eines Anspruchs auf Aenderung des Inhal ts oder des
Ranges eines solchen Rechtes eine Vormerkung im Grundbuch ein-
getragen, so kann der Gläubiger von dem Konkursverwalter die Be-
friedigung feines Anspruchs verlangen.

14. Der Z. 20 wird dahin geändert:
Soweit rücksichtlich einzelner, durch die F§. 16 bis 19 b nicht be-

troffener Rechtsverhältnisse das bürgerliche Recht besondere Bestimmungen
über die Wirkung der Eröffnung des Konkursverfahrens enthält,
kommen diese Bestimmungen zur Anwendung.

Bürgerliches Gesetzbuch, Bundcsrlltyzvorlage. A3
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15. Hinter §. 21 werden folgende Vorschriften eingestellt:
§ 2 1 2 .

Erlischt ein von dem Gemeinschuldner ertheilter Auftrag oder ein
Dienst- oder Werkvertrag der im §. 19a Abs. 2 bezeichneten Ar t in
Folge der Eröffnung des Verfahrens, so ist der andere Theil in An-
sehung der nach der Eröffnung des Verfahrens entstandenen Ersatz-
ansprüche im Falle des §. 659 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
Massegläubiger, im Falle des §. 661 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
Konkursgläubiger.

§. 21b.
Wird eine nach §. 692 des Bürgerlichen Gesetzbuchs eingegangene

Gesellschaft durch die Eröffnung des Konkursverfahrens über das Ver-
mögen eines Gesellschafters aufgelöst, so sind die übrigen Gesellschafter
in Ansehung der Ansprüche, welche ihnen aus der einstweiligen Fort-
führung der Geschäfte nach §. 715 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs zustehen, Massegläubiger, in Ansehung der ihnen nach F. 716
des Bürgerlichen Gesetzbuchs zustehenden Ansprüche, unbeschadet der
Bestimmung des §. 44, Konkursgläubiger.

16. Als §. 34 a wird folgende Vurfchrift eingestellt:
Die Vorschriften über die Anfechtung der vor der Eröffnung des

Verfahrens vorgenommenen Rechtshandlungen gelten auch für die An-
fechtung von Rechtshandlungen, die nach der Eröffnung des Verfahrens
vorgenommen worden sind, sofern diese nach den §ß. 876, 877 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs den Konkursgläubigern gegenüber wirksam find.
Die Verjährung des Anfechtungsrechts beginnt mit der Vornahme der
Rechtshandlung.

17. Der §. 39 wird dahin geändert:
Zur abgesonderten Befriedigung dienen die Gegenstände, welche der

Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen unterliegen, für
diejenigen, welchen ein Recht auf Befriedigung aus denselben zusteht.

18. I m §. 41 wird
a) unter Aufhebung der Nr. 3 bis 6, 8 die Nr. 2 dahin geändert:

2. diejenigen, welche an gewissen Gegenständen ein gesetzliches oder ein
durch Pfändung erlangtes Pfandrecht haben; das dem Vermiether und
dem Verpächter nach den A 552, 574, 578 des Bürgerlichen Gefetz-
buchs zustehende Pfandrecht kann für den dem Vermiether oder dem
Verpächter in Folge der Kündigung des Verwalters entstehenden Ent-
schädigungsanspruch sowie für den Mieth- oder Pachtzins für eine
frühere Zeit als das letzte Jahr vor der Eröffnung des Verfahrens
nicht geltend gemacht werden; das Pfandrecht des Verpächters eines
landwirthschaftlichen Grundstücks, unterliegt in Ansehung des Pachtzinses
der Beschränkung nicht;

b) die Nr . 7 als Nr. 3 eingestellt;
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o) die Nr. 9 als Nr. 4 dahin eingestellt:
4. diejenigen, welchen nach dem Handelsgesetzbuch in Ansehung gewisser

Gegenstände ein Zurückbehaltungsrecht zusteht;
ä) als Abs. 2 folgende Vorschrift eingestellt:

Die im Abs. 1 Nr. 1 bezeichneten Rechte gehen den im Abs. 1
Nr. 2 bis 4 und den im §. 40 bezeichneten Rechten vor.

19. Der §. 43 wird aufgehoben.

20 . Der tz. 60 wird dahin geändert:
Forderungen unter aufschiebender Bedingung berechtigen nur zu

einer Sicherstellung. Das Recht auf Sicherstellung besteht auch dann,
wenn die Bedingung bereits entschieden, das Ergebniß aber noch nicht
bekannt ist. .

2 1 . Der 8- 98 Abs. 1 Satz 4 wird dahin geändert:
Wird das Verbot öffentlich bekannt gemacht, so sind Rechte, welche
nach der Bekanntmachung des Verbots im Wege der Zwangsvollstreckung
oder des Arrestes erworben worden sind, sowie die nach der Bekannt-
machung in solcher Weise erwirkte Eintragung eines bestehenden Rechtes
und die nach der Bekanntmachung im Wege der einstweiligen Ver-
fügung erwirkte Eintragung einer Vormerkung den Konkursgläubigern
gegenüber unwirksam.

22. Der Z. 106 wird dahin geändert:
Ein von dem Konkursgericht in Gemäßheit des §. 98 erlassenes

allgemeines Veräußerungsverbot sowie die Eröffnung des Konkurs-
verfahrens ist in das Grundbuch einzutragen:

1. bei denjenigen Grundstücken, als deren Eigenthümer der Gemein-
schuldner im Grundbuch eingetragen ist;

2. bei den für den Gemeinschuldner eingetragenen Rechten an
Grundstücken oder an eingetragenen Rechten, wenn nach der
Art des Rechtes und den obwaltenden Umständen bei Unter-
lassung der Eintragung eine Beeinträchtigung der Konkurs-
gläubiger zu besorgen ist.

Das Konkursgericht hat, soweit ihm solche Grundstücke oder Rechte
bekannt sind, das Grundbuchamt von Amtswegen um die Eintragung
zu ersuchen.

Die Eintragung kann auch von dem Konkursverwalter bei dem
Grundbuchamte beantragt werden.

23. A ls §. 116a wird folgende Vorschrift eingestellt:
I s t der Gemeinschuldner Vorerbe, so darf der Konkursverwalter

die zur Erbschaft gehörenden Gegenstände nicht veräußern, wenn die
Veräußerung im Falle des Eintritts der Nacherbfolge nach §. 2090
des Bürgerlichen Gesetzbuchs dem Nacherben gegenüber unwirksam ist.

33*
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24. Der §. 122 Nr. 2 wird dahin geändert:
2. wenn Darlehen aufgenommen, fremde Verbindlichkeiten übernommen,

zur Masse gehörige Gegenstände verpfändet oder Grundstücke erstanden
werden follen.

25. Der §. 142 wird dahin geändert:

Forderungen unter aufschiebender Bedingung werden bei einer Ver-
theilung zu dem Betrage berücksichtigt, welcher auf die unbedingte
Forderung fallen würde.

Bei der Schlußvertheilung ist die Berücksichtigung ausgeschlossen,
wenn die Möglichkeit des Eintritts der Bedingung eine so entfernte
ist, daß die bedingte Forderung einen gegenwärtigen Vermögenswerth
nicht hat.

26. Der l>. 144 wird dahin geändert:
Die Antheile, mit welchen Gläubiger bei Abschlagsvertheilungen

nach Maßgabe des §. 141 Abs. 2 oder des §. 142 Abs. 1 berücksichtigt
worden sind, werden für die Schlnßvertheilung frei, wenn bei dieser
die Voraussetzungen des F. 141 Abs. 1 nicht erfüllt sind oder nach
Maßgabe des F. 142 Abs. 2 die Berücksichtigung der bedingten
Forderung ausgeschlossen ist.

2?. Der §. 158 wird dahin geändert:
Beträge, welche zur Sicherstellung eines bedingt zur Aufrechnung

befugten Gläubigers nach Maßgabe des §. 47 Abs. 3 hinterlegt worden
sind, fließen für die Schlußvertheilung zur Konkursmasse zurück, wenn
die Möglichkeit des Eintritts der Bedingung eine so entfernte ist, daß
die bedingte Forderung einen gegenwärtigen Vermögenswerth nicht hat.

28. Der §. 178 Satz 2 wird dahin geändert:

Die Rechte der Gläubiger gegen Mitschuldner und Bürgen des Gemein-
schuldners und die Rechte aus einem für die Forderung bestehenden
Pfandrecht oder einer für sie bestehenden Hypothek werden durch den
Zwangsvergleich nicht berührt.

29. Als §. 194 a wird folgende Vorschrift eingestellt:
Auf das Konkursverfahren über das Vermögen eines rechtsfähigen

Vereins, über das Vermögen einer Körperschaft oder Anstalt des öffent-
lichen Rechtes sowie über das Vermögen einer Stiftung finden die
Vorschriften der §F. 193, 194 entsprechende Anwendung.

Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften, welche die Zu-
lässigkeit des Konkursverfahrens über das Vermögen der im § .15
Nr. 3 des Einführungsgefetzes zur Cioilprozeßordnung bezeichneten
juristischen Personen beschränken oder ausschließen.

Zft. Der §. 204 wird dahin geändert:

Die Eröffnung des Verfahrens wird nicht dadurch gehindert, daß
der Erbe die Erbschaft noch nicht angenommen hat oder daß er für
die Nachlaßverbindlichkeiten unbefchränkt haftet.
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Bei dem Vorhandensein mehrerer Erben ist die Eröffnung des
Verfahrens auch nach der Theilung des Nachlasses zulässig.

31 . Der §. 205 wird dahin geändert:
Zu dem Antrag auf Eröffnung des Verfahrens ist jeder Erbe, der

Nachlaßverwalter sowie ein anderer Nachlaßpfleger, ein Testaments-
vollstrecker, dem die Verwaltung des Nachlasses zusteht, und jeder
Nachlaßgläubiger berechtigt.

Wird der Antrag nicht von allen Erben gestellt, so ist er zuzulassen,
wenn die Ueberschuldung glaubhaft gemacht wird. Das Gericht hat
die übrigen Erben soweit thunlich zu hören.

Steht die Verwaltung des Nachlasses einem Testamentsvollstrecker
zu, so ist, wenn der Erbe die Eröffnung des Verfahrens beantragt,
der Testamentsvollstrecker, wenn der Testamentsvollstrecker den Antrag
stellt, der Erbe zu hören.

32. Hinter ß. 205 werden folgende Vorschriften eingestellt:

§. 205 a.

Ist eine Ehefrau die Erbin und gehört der Nachlaß zum ein-
gebrachten Gute oder zum Gesammtgute, so kann sowohl die Ehefrau
als der Ehemann die Eröffnung des Verfahrens beantragen, ohne daß
die Zustimmung des anderen Theiles erforderlich ist. Das Gleiche
gilt, wenn der Nachlaß zum Gesammtgute gehört, auch nach der Be-
endigung der Gemeinschaft.

Wird der Antrag nicht von beiden Ehegatten gestellt, so ist er
zuzulassen, wenn die Ueberschuldung glaubhaft gemacht wird. Das
Gericht hat den anderen Ehegatten wenn thunlich zu hören.

8. 205 b.

Ein Nachlaßgläubiger, der im Aufgebotsverfahren ausgeschlossen
ist oder nach §. 1949 des Bürgerlichen Gesetzbuchs einem ausge-
schlossenen Gläubiger gleichsteht, kann die Eröffnung des Verfahrens
nicht beantragen.

Ein Vermächtnißnehmer sowie derjenige, welcher berechtigt ist, die
Vollziehung einer Auflage zu fordern, kann die Eröffnung des Ver-
fahrens nur beantragen, wenn über das Vermögen des Erben das
Konkursverfahren eröffnet ist. Is t eine Ehefrau die Erbin und gehört
der Nachlaß zum Gefammtgute, so kann ein solcher Gläubiger den
Antrag nur stellen, wenn über das Vermögen des Ehemanns das
Konkursverfahren eröffnet ist.

§. 205o.

Wird der Antrag auf Eröffnung des Verfahrens erst zwei Jahre
nach der Annahme der Erbschaft gestellt, so kaun der Erbe der Er-
öffnung des Verfahrens widersprechen. Macht er von diesem Rechte
Gebrauch, so haftet er für die Nachlaßverbindlichkeiten unbeschränkt.
Eine vor der Erhebung des Widerspruchs nach Z. 1948 oder nach
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F. 1949 des Bürgerlichen Gesetzbuchs eingetretene Beschränkung der
Haftung bleibt unberührt.

Is t der Erbe geschäftsunfähig oder in der Geschäftsfähigkeit be-
schränkt, so ist zur Erhebung des Widerspruchs die Genehmigung des
Vormundschaftsgerichts erforderlich.

Mehrere Erben können das Widerspruchsrccht nur gemeinschaftlich
ausüben.

§. 205 6.

Auf Grund einer nach dem Eintritte des Erbfalls gegen, den
Nachlaß erfolgten Maßregel der Zwangsvollstreckung oder der Arrest-
vollziehung kann abgesonderte Befriedigung nicht verlangt werden.

Eine nach dem Eintritte des Erbfalls im Wege der einstweiligen
Verfügung erlangte Vormerkung ist unwirksam.

F. 205s.

Hat der Erbe vor der Eröffnung des Verfahrens aus dem Nach-
lasse Pftichttheilsansprüche, Vermächtnisse oder Auflagen erfüllt, so ist
die Leistung in gleicher Weise anfechtbar wie eine unentgeltliche Ver-
fügung des Erben. ,

F. 205 5.

Dem Erben steht wegen der ihm nach den FF. 1953 bis 1955
des Bürgerlichen Gesetzbuchs aus dem Nachlasse zu ersetzenden Auf-
wendungen ein Zurückbehaltungsrecht nicht zu.

F. 205 F.

Masseschulden sind außer den im F. 52 bezeichneten Verbind-
lichkeiten:

1. die dem Erben nach den FF. 1953 bis 1955 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs aus dem Nachlasse zu ersetzenden Aufwendungen;

2. die Kosten der standesmäßigen Beerdigung des Erblassers;
3. die im Falle der Todeserklärung des Erblassers dem Nachlasse

zur Last fallenden Kosten des Verfahrens;
4. die Kosten der Eröffnung einer Verfügung des Erblassers von

Todeswegen, der gerichtlichen Sicherung des Nachlasses, einer
Nachlaßpflegschaft, des Aufgebots der Nachlaßgläubiger und der
Inventarerrichtung;

5. die Verbindlichkeiten ans den von einem Nachlaßpfleger oder
einem Testamentsvollstrecker vorgenommenen Rechtsgeschäften;

6. die Verbindlichkeiten, welche für den Erben gegenüber einem
Nachlaßpfleger, einem Testamentsvollstrecker oder einem Erben,
der die Erbschaft ausgeschlagen hat, aus der Geschäftsführung
dieser Personen entstanden sind, soweit die Nachlaßgläubiger
verpflichtet sein würden, wenn die bezeichneten Personen die
Geschäfte für sie zu besorgen gehabt hätten.
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§. 205 b.

Der Erbe kann die ihm gegen den Erblasser zustehenden Ansprüche
geltend machen.

Hat der Erbe eine Nachlaßverbindlichkeit berichtigt, so tritt er, so-
weit die Berichtigung nicht nach den §§. 1954, 1955 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs als für Rechnung des Nachlasses erfolgt gilt, an die Stelle
des Gläubigers.

Haftet der Erbe einem einzelnen Gläubiger gegenüber unbeschränkt,
so kann er dessen Forderung für den Fall geltend machen, daß der
Gläubiger sie nicht geltend macht.

§. 205i.

I n dem Verfahren kann jede Nachlaßverbindlichkeit geltend gemacht
werden, sofern nicht der Gläubiger im Wege des Aufgebotsverfahrens
ausgeschlossen ist oder nach §. 1949 des Bürgerlichen Gesehbuchs
einem ausgeschlossenen Gläubiger gleichsteht.

§. 205 k.

Nachstehende Verbindlichkeiten werden erst nach allen übrigen Ver-
bindlichkeiten und in folgender Rangordnung, bei gleichem Range nach
Verhältniß ihrer Beträge, berichtigt:

1. die seit der Eröffnung des Verfahrens laufenden Zinsen der
im §. 54 bezeichneten Forderungen;

2. die gegen den Erblasser erkannten Geldstrafen;
3. die Verbindlichkeiten aus einer Freigebigkeit des Erblassers unter

Lebenden;
4. die Verbindlichkeiten aus der Unterhaltspflicht des Erblassers

gegenüber feinem geschiedenen Ehegatten;
5. die Verbindlichkeiten gegenüber Pflichttheilsberechtigten;
6. die Verbindlichkeiten aus den vom Erblasser angeordneten Ver-

mächtnissen und Auflagen.
Ein Vermächtniß, durch welches das Recht des Bedachten auf den

Pflichttheil nach §. 2280 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ausgeschlossen
wird, steht, soweit es den Pflichttheil nicht übersteigt, im Range den
Pflichttheilsrechten gleich. Hat der Erblasser durch Verfügung von
Todeswegen angeordnet, daß ein Vermächtniß oder eine Auflage vor
einem anderen Vermächtniß oder einer anderen Auflage erfüllt werden
soll, so hat das Vermächtniß oder die Auflage den Vorrang.

§. 2051.

Mi t den im §. 205 k Abs. 1 Nr. 2 bis 6 bezeichneten Forderungen
werden die bis zur Eröffnung des Verfahrens aufgelaufenen und die
seit der Eröffnung laufenden Zinsen an derselben Stelle angesetzt.

. §. 205 m.

Was in Folge der Anfechtung einer von dem Erblasser oder ihm
gegenüber vorgenommenen Rechtshandlung zur Konkursmasse zurück-
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gewährt wird, darf nicht zur Berichtigung der im §. 205 k Abs. 1
Nr. 5, 6 bezeichneten Verbindlichkeiten verwendet werden. Das Gleiche
gilt, wenn die Befriedigung eines Anspruchs durch den Erben der
Anfechtung unterliegt, für das in Folge der Anfechtung Zurückgewährte,
soweit nicht die bezeichneten Verbindlichkeiten dem befriedigten Anspruch
im Range vorgehen oder gleichstehen. >

§. 205 u.

Die in dem Aufgebotsverfahren zum Zwecke der Ausschließung von
Nachlaßgläubigern angemeldeten und nicht ausgeschlossenen Forderungen
gelten als auch im Nachlaßkonkurs angemeldet, sofern das Aufgebot
vou dem Gerichte, bei welchem der Konkurs anhängig wird, erlassen
und das Verfahren nicht vor der Eröffnung des Konkursverfahrens
ohne Erlassung des Ausschlußurtheils erledigt ist.

33. Der §. 206 wird dahin geändert:
Ein Zwangsvergleich kann nur auf den Vorschlag aller Erben ge-

schlossen werden.
Die Gläubiger, welchen die im §. 205 k Abs. 1 Nr. 2 bis 6 be-

zeichneten Forderungen zustehen, nehmen an der Schließung des Zwangs-
vergleichs nicht Theil; sie sind jedoch vor der Bestätigung des Zwangs-
vergleichs zu hören. Macht einer von ihnen glaubhaft, daß der
Zwangsvergleich sein berechtigtes Interesse verletzt, so ist auf seinen
Antrag der Zwangsvergleich zu verwerfen; gegen die Bestätigung steht
ihm die sofortige Beschwerde nach §. 174 zu.

34. Hiuter § .206 werden folgende Vorschriften eingestellt:

§. 206a.

Die Vorschriften des i>. 205 k, des Z. 205 F Nr. 1 und des
ß. 205 11 Abs. 2, 3 gelten für den Vorerben auch uach dem Eintritte
der Nacherbfolge.

§. 206b.

Hat der Erbe die Erbschaft verkauft, so tritt der Käufer in An-
sehung des Verfahrens an seine Stelle.

Der Erbe ist wegen einer Nachlaßverbindlichkeit, die im Verhält-
nisse zwischen ihm und dem Käufer diesem zur Last fällt, in derselben
Weise wie der Gläubiger zu dem Antrag auf Eröffnung des Ver-
fahrens berechtigt. Das gleiche Recht steht ihm auch wegen einer
anderen Nachlaßverbindlichkeit zu, es sei denn, daß er unbeschränkt
haftet oder daß eine Nachlaßverwaltung angeordnet ist. Die Vor-
schriften des §. 205 k, des i>- 205 F Nr. 1 und des §. 205 k gelten
für den Erben auch nach dem Verkaufe der Erbschaft.

Der Käufer kann der Eröffnung des Verfahrens nach §. 205 o nur
mit Zustimmung des Erben widersprechen, es sei denn, daß dieser für
die Nachlaßverbindlichkeiten unbeschränkt haftet.
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s- 206o.

Die Vorschriften des §. 206 b finden entsprechende Anwendung,
wenn Jemand eine durch Vertrag erworbene Erbschaft verkauft oder
sich zur Veräußerung einer ihm angefallenen oder anderweit von ihm
erworbenen Erbschaft in sonstiger Weise verpflichtet hat.

§. 206 cl.

I n dem Konkursverfahren über das Vermögen des Erben finden,
wenn auch über deu Nachlaß das Konkursverfahren eröffnet oder wenn
eine Nachlaßverwaltung angeordnet ist, auf Nachlaßgläubiger, denen
gegenüber der Erbe unbeschränkt haftet, die Vorschriften der F§. 57,
88, 141, 143, 144, des Z. 155 Nr. 3 und des §. 156 entsprechende
Anwendung.

Das Gleiche gilt, wenn eine Ehefrau die Erbin ist und der Nachlaß
zum Gefammtgute gehört, auch in dem Konkursverfahren über das
Vermögen des Ehemanns.

§. 2066.

Ueber einen Erbtheil findet ein Konkursverfahren nicht statt.

§. 206l .

Die Vorschriften der §§. 202 bis 206 6 finden im Falle der
fortgesetzten Gütergemeinschaft auf das Konkursverfahren über das Ge-
fammtgut entfprechende Anwendung. Konkursgläubiger sind nur die
Gesammtgutsgläubiger, deren Forderungen schon zur Zeit des Eintritts
der fortgesetzten Gütergemeinschaft bestanden. Zu dem Antrag auf
Eröffnung des Verfahrens ist ein Gläubiger nicht berechtigt, dem
gegenüber der überlebende Ehegatte zu dieser Zeit persönlich haftete.
Die antheilsberechtigten Abkömmlinge sind zu dem Antrage nicht be-
rechtigt; das Gericht hat sie soweit thunlich zu hören.

A r t i k e l 5. (14.)

Das Einführungsgesetz zur Konkursordnung wird dahin geändert:

1 . Der §. 3 Abs. 3 wird dahin geändert:

I m Falle des Konkursverfahrens über das Vermögen eines Wechsel-
fchnldners wird die Verjährung durch die Anmeldung der Forderung
im Konturs unterbrochen.

2. I m §. 5 wird die Vorschrift der Nr. 2 aufgehoben.

3. Der H. 6 wird dahin geändert:

Die Bestimmungen der 88- 193,, 194, 214 der Konkursordnung
finden auf registrirte Gesellschaften, welche auf Grund des bayerischen
Gesetzes vom 29. April 1869, betreffend die privatrechliche Stellung
der Erwerbs- und Wirthschaftsgesellschaften, bestehen, entsprechende
Anwendung.
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Die Gesellschaft wird in dem Konkursverfahren durch den Vorstand
oder die Liquidatoren vertreten. Ein Zwangsvergleich findet nicht statt.

^ 4 . Die Zß. 14, 15, 16 werden aufgehoben.

A r t i k e l 6. (15.)

Die Vorfchriften des §. 41 Abs. 2 der Konkursordnung und des §. 17
Nr. 1, 2 des Einführungsgesetzes zur Konkursordnung finden auch außerhalb
des Konkurses Anwendung.

A r t i k e l 7.

I n das Gesetz, betreffend die Anfechtung von Rechtshandlungen eines
Schuldners außerhalb des Konkursverfahrens, vom 21. Ju l i 1879 (Reichs-
Gesetzbl. S. 277) wird folgende Vorschrift eingestellt: ° .

Hat der Erbe ans dem Nachlasse Pflichttheilsansvrüche, Vermächt-
nisse oder Auflagen erfüllt, so kann ein Nachlaßgläubiger, der im
Konkursverfahren über den Nachlatz dem Empfänger der Leistung im
Range vorgehen oder gleichstehen würde, die Leistung in gleicher Weise
anfechten wie eine unentgeltliche Verfügung des Erben.

Eine nach den i>§. 1948, 1949, 1964 des Bürgerlichen Gefetz-
buchs eingetretene Beschränkung des Rechtes des Gläubigers bleibt
außer Betracht, wenn der Gläubiger dem Empfänger der Leistung im
Range vorgehen würde.

A r t i k e l 8.

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Bürgerlichen Gesetzbuch in Kraft.
Das Gesetz, betreffend die Abänderung des §. 41 der .Konkursordnung,

vom 9. Mai 1894 (Reichs-Gefetzbl. S. 439) wird aufgehoben.
Die landesgesetzlichen Vorschriften über die Vollstreckbarkeit von Hypotheken-

Urkunden bleiben in Ansehung der Hypotheken in Kraft, welche schon zu der
Zeit bestehen, zu welcher das Grundbuch als angelegt anzusehen ist.

Druck von C. H. Schulze K Co. in Gräfcnhaiuichcn.




